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1Ist ein Verfahren durch eine vorsätzliche oder leichtfertig erstattete unwahre Anzeige veranlasst worden, 
prüft der Staatsanwalt, ob die Kosten des Verfahrens und die dem Beschuldigten erwachsenen 
notwendigen Auslagen dem Anzeigeerstatter aufzuerlegen sind. 2Dies gilt auch dann, wenn die unwahren 
Angaben, die zur Einleitung des Verfahrens geführt haben, bei einer Vernehmung gemacht worden sind.


